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Auf Grund von 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/1990 

805-2-A 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 

und der Sicherheitstechnik 

Vom 22. Mai 1990 

§ 155 Abs. 2 und § 24c Abs. 4 der Gewerbeordnung, 

1. In der Übersicht zum nachfolgenden Verzeichnis 
wird folgende Nummer 2.10 eingefügt: 

,;2.10 Getränkeschankanlagenverordnung" 
Art. 1 Abs.l des Gesetzes über die Zuständigkeit 
zum Vollzug von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Arbeitsschutzes, 

2. Das Verzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1.1, rechte Spalte, erhält folgende 
Fassung: 

§ 46 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. ades Jugendarbeitsschutz
gesetzes "GAA/ 

erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver
ordnung: 

KVB, soweit es sich um Getränkeschankanla
gen nach der Getränkeschankanlagenverord
nung handelt" 

§ 1 
b) Nummer 1.5, rechte Spalte, Buchst. derhält 

folgende Fassung: 

Die Anlage zur Verordnung über Zuständigkei
ten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der 
Sicherheitstechnik (ASiV) vom 15. Dezember 1987 
(GVBI S. 467, BayRS 805-2-A) wird wie folgt geän
dert: 

"d) sonstige Anlagen nach § 24 Abs. 3 Nrn.3 
bis 10 der Gewerbeordnung, soweit sie 
nicht zu den Anlagen nach den Buchsta
ben abis c gehören: KVB" 

c) Nummer 2.4.4 erhält folgende Fassung: 

,,2.4.4 § 9 Abs. 3 

,,2.5.4 § 5 Abs. 3 

2.5.5 § 8Abs. l 

2.5.6 § 9 Abs ."5 

Erlaubnis zur Errichtung und zum 
Betrieb 

a) von Anlagen nach § 9 Abs.l Nrn. GAA im Einvernehmen 
1 bis 4 und 6 mit der KVB 

b) von Anlagen nach § 9 Abs.l Nr.5 StMAS 

d) Die Nummern 2.5.4 bis 2.5.6 werden durch 
folgende Nummern 2.5.4 bis 2.5.9 ersetzt: 

Die Entscheidung ergeht 
im Einvernehmen mit dem 
StMI." 

Bestimmung der Nichtanwendung GAA 
von Vorschriften nach § 3 

Erlaubnis zum Betrieb von Mühlen-, GAA 
Lagerhaus- und Behindertenauf-
zügen 

Ents·cheidung über den ordnungs- GM 
gemäßen Zustand der Anlage 

2.5.7 § 18 Abs. 1 Satz 3 Entgegennahme der Anzeige und StMAS 
Prüfung der Unterlagen 

2.5.8 § 25 Abs. 1 

2.5.9 § 26Abs. 3 

Anforderungen an Altanlagen GAA 

Erlaubnis für Weiterbetrieb von Per- GAA" 
sonen -Umlaufaufzügen 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/1990 147 

e) Die Nummern 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6 .2, 2.6.2.1 und 
2.6.2.2 erhalten folgende Fassung: 

,,2.6.1.1 § 3 Abs. 2 Satz 1 Zulassung von Ausnahmen GAAI 
StMAS, soweit die Gas-
hochdruckleitung mit 'ei-
ner Fernleitung nach § 9 
Abs. 1 Nr.5 VbF verlegt 
wird. 
Es entscheiden das StMAS 
im Einvernehmen mit dem 
StMI und das GAA im 

• Einvernehmen mit der 
KVB, soweit es sich um 
das Befördern wasserge-
fährdender Stoffe im Sinn 
des § 19a des Wasserhaus-
haltsgesetzes handelt. 

2.6 .1.2 §4 Anordnung weitergehender Anfor- wie Nummer 2.6.1.1 
derungen 

2.6.2 §5 Anzeige und Beanstandung von Lei-
tungsvorhaben 

2.6.2.1 Absatz 1 Nr. 1 Entgegennahme der Anzeige wie Nummer 2.6.1.1 

2.6.2.2 Absatz 2 Beanstandung des Vorhabens wie Nummer 2.6 .1.1" 

f) Die Nummern 2.7.6 bis 2.7.20 werden durch 
folgende Nummern 2.7.6 bis 2.7.25 ersetzt: 

,, 2.7 .6 § 16 Abs. 4 Entscheidung über den ordnungsge- GAA 
mäßen Zustand des Druckbehälters 

2.7.7 § 16 Abs. 5 Entscheidung über die Erforderlich- StMAS 
keit der Sachverständigenprüfung 

2.7 .8 § 18 Abs . 5 Verlängerung von Fristen für wie- GAA 
derkehrende Prüfungen 

2.7.9 § 21 Abs. 2 Satz 2 Zulassung von Ausnahmen GAA 
2.7.10 . § 22Abs.1 Zulassung der Bauart von Druckgas- StMAS 

behältern 

2.7.11 §22Abs. 9 Zulassung von porösen Massen und StMAS 
Lösemitteln 

2.7.12 § 23 Abs. 2 Festlegung von Prüffristen in beson- StMAS 
deren Fällen 

2.7.13 § 24 Abs.1 En tgegennahme von Anzeigen GAA 

2.7.14 § 26Abs. 1 Erlaubnis zur Errichtung und zum GAA 
Betrieb einer Füllanlage 

2.7.15 § 28Abs. 2 Anordnung wiederkehrender Prü- GAA 
fungen 

2.7.16 § 28Abs. 3 Verzicht auf die Prüfung vor der GAA 
Inbetriebnahme 

2.7.17 § 30aAbs. 4 Entscheidung über die Inbetrieb- GAA 
nahme der Rohrleitung 

2.7.18 § 30bAbs. 7 Entscheidung über den Weiterbe- GAA 
trieb der Rohrleitung 

2.7 .19 § 31 Abs. 1 Nr. 3 Anerkennung von Sachverständigen StMAS 
eines Unternehmens 

2.7.20 § 31 Abs. 6 Zustimmung zur Wahl einer Prüf- StMAS 
stelle 

2.7 .21 § 31 Abs. 7 Anerk~nnung ausländischer techni- StMAS 
scher Uberwachungsorganisationen 

2.7.22 § 32 Satz 1 Nr. 5 Anerkennung von Lehrgängen StMAS 

2.7.23 § 32 Satz 2 Prüfung des Sachkundenachweises GAA 
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2.7.24 §37Abs.2Satz2 

2.7.25 § 3 AllgemeineVerwal
tungsvorschrift zur 
Druckbehäl terverord
nung 

Rücknahme oder Widerruf der Er- StMAS 
mächtigung 

Aufgaben der Bestimmungsverwal- StMAS" 
tung 

g) Nach Nummer 2.9.13 werden folgende Num
mern 2.10 bis 2.10.22 angefügt: 

,,2.10 Getränkeschank-
anlagenverordnung 
(SchankV) 

2.10.1 §4 Anordnung weitergehender Anfor- KVB 
derungen 

2.10.2 § 5 Abs. 1 Zulassung von Ausnahmen im Ein- KVB 
zelfall 

2.10.3 § 5Abs. 2 Zulassung von allgemeinen Ausnah- StMAS 
men 

2.10.4 § 6Abs. 3 Entscheidung über Baumuster StMAS 
2.10.5 § 7 Abs. 7 Entscheidung über den ordnungs- KVB 

gemäßen Zustand des Getränkebe-
hälters der Gruppe IV 

2.10.6 § 8 Abs. 2 Entgegennahme der Anzeige der In- KVB 
betriebnahme 

2.10.7 § 12 Abs.1 Wiederkehrende Prüfung KVB 
2.10.8 § 12 Abs. 2 Verlängerung oder Verkürzung der KVB 

Frist für die wiederkehrende Prüfung 
der Getränkebehälter der Gruppe IV 

2.10.9 § 12 Abs. 7 Entscheidung über den ordnungs- KVB 
gemäßen Zustand des Getränkebe-
hälters der Gruppe IV 

2.10.10 § 12 Abs. 8 Entgegennahme der Mitteilung über KVB 
die Entpflichtung des Sachverstän-
digen 

2.10.11 § 13 Abs. 5 Anordnung der außerordentlichen KVB 
Prüfung von Getränkebehältern der 
Gruppe IV 

2.10.12 § 13 Abs. 6 En tgegennahme der (Prüf - )Beschei- KVB 
nigung bei Getränkebehältern der 
Gruppe IV 

2.10.13 § 14 Entgegennahme der Mängelanzeige KVB 
bei Getränkebehältern der Gruppe IV 

2.10.14 § 15 Abs. 1 Nr. 3 Anerkennung der technischen Über- StMAS 
wachungsorganisation 

2.10.15 § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Entgegennahme der Anzeige bei KVB 
Nichtbeachtung von Prüfvorschriften 

2.10.16 § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgegennahme der Anzeige der StMAS 
Sq.chverständigenorganisation 

2.10.17 § 15 Abs. 2 Satz 4 Auskunftsverlangen über Sachver- StMAS 
ständigenorganisation 

2.10.18 § 16 Satz 2 Prüfung des Sachkundenachweises KVB 
2.10.19 §17Abs.1 Entgegennahme der Schadensereig- KVB 

nisanzeige 
2.10.20 § 17 Abs. 2 Verlangen und Entgegennahme der KVB 

sicherheitstechnischen Beurteilung 
eines Schadensereignisses 

2.10.21 § 20 Abs. 1 Satz 2 Anforderungen an Altanlagen KVB 
2.10.22 Nummer 2 Allgemeine Aufgaben der Bestimmungsverwal- StMAS" 

Verwaltungsvorschrift tung 
zurSchankV 
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§2 §4 

Die Verordnung zur Durchführung der Gewerbe
ordnung (GewV) vom 22. Januar 1985 (GVBl S . 2, 
BayRS 7101-1-W), geändert durch Verordnung 
vom 18. Juni 1985 (GVBI S . 170), wird wie folgt ge
ändert: 

In § 2 Abs.l Nr. 1 wird die Zahl ,, 8" durch die Zahl 
,,7" ersetzt; Absatz 2 wird aufgehoben; die bisheri
gen Absätze 3 bis 8 werden Absätze 2 l;üs 7. 

§ 3 

In § 1 Abs. 1 der Verord!lung über die Orga
nisation der technischen Uberwachung (BayRS 
7101-12-A) werden die Worte "mit Ausnahme der 
Getränkeschankanlagen" gestrichen. 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1990 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Vergütung der ärztlichen Untersuchungen nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeits
schutzvergütungsverordnung - JAl'bSchVergV) vom 
21. Februar 1984 (GVBl S . 59 , BayRS 8051-1O-1-A) 
außer Kraft. . 

München, den 22. Mai 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 

Dr. M. Berghofer-Weichner 
Stellvertreterin des Ministerpräsidenten 

und Staatsministerin der Justiz 

2235-1-1-2-15-K 

Verordnung 
über den Ausbau staatlicher Gymnasien 

im Jahr 1990 

Vom 15. März 1990 

Auf Grund des Art. 20 Abs. l des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts
wesen erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die mit den Jahrgangsstufen 5 mit 10 bereits er
richteten Gymnasien Burgkunstadt (Landkreis 
Lichtenfels) und Feuchtwangen (Landkreis Ans
bach) erhalten die gymnasiale oberstufe und wer
den beginnend mit der Jahrgangsstufe 11 vom 

Schuljahr 1990/91 an bis zur Jahrgangsstufe 13 aus
gebaut. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1990 in Kraft. 

München, den 15. März 1990 

Bayerisches Staats ministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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7803-4-E 

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Schulordnung 
für die Staatlichen Fachschulen 

für Gartenbau und Weinbau in Veitshöchheim und 
für Milchwirtschaft und Molkereiwesen in Kempten 

Vom 26. April 1990 

Auf Grund von Art. 23 Abs. 2 und 4, Art. 24 Abs. 2 
Satz 2, Art. 66 und 97 Abs. 1 des Bayerischen Geset
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen er
läßt das Bayerische Staatsministerium für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten folgende Verord
nung: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Staatlichen Fachschu
len für Gartenbau und Weinbau in Veitshöchheim 
und für Milchwirtschaft und Molkereiwesen in 
Kempten vom 15. J~ni 1983 (GVBl S.485, BayRS 
7803-4-E), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 24. Februar 1989 (GVBl S . 70), wird wie folgt 
geändert: 

1. In die Überschrift der Verordnung werden nach 
dem Wort "Veitshöchheim" die Worte '" für 
Gartenbau in Fürth und in Landshut-Schön
brunn" eingefügt. 

2. § 1 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort " Veitshöch
heim" die Worte", für Gartenbau in Fürth 
und in Landshut-Schönbrunn" eingefügt. 

b) In Satz 2 Nr. l werden die Worte "Gemüse
bau sowie" gestrichen. 

c) Folgende Sätze 3 und 4 werden angefügt: 

,,3Die Staatliche Fachschule für Gartenbau 
in Fürth führt das Fachgebiet Produktions
gartenbau mit dem Schwerpunkt Gemüse
bau. 4Die Staatliche Fachschule für Garten
bau in Landshut~Schönbrunn führt das 
Fachgebiet Produktionsgartenbau mit dem 
Schwerpunkt Zierpflanzenbau. " 

3. In § 2 Abs.l Satz 1 wird das Wort "bildet" 
durch die Worte " und die Fachschulen für Gar
tenbau bilden" ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte "den 
Schwerpunkten Gemüsebau oder" durch 
die Worte "dem Schwerpunkt" ersetzt. 

b) Es werden folgende neue Absätze 2 und 3 
eingefügt: 

,,(2) An der Fachschule für Gartenbau in 
Fürth wird der Unterricht im Fachgebiet 
Produktionsgartenbau mit dem Schwer
punkt Gemüsebau nach Absatz 1 Nr.2 er
teilt. 

(3) An der Fachschule für Gartenbau in 
Landshut-Schönbrunn wird der Unterricht 
im Fachgebiet Produktionsgartenbau mit 
dem Schwerpunkt Zierpflanzenbau nach 

Festlegung durch die Schulaufsichtsbe
hörde nach Absa tz 1 N r . 1 oder N r. 2 erteilt. " 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab
sätze 4 und 5. 

5. In § 4 Abs. 3 werden die Worte "der Präsident" 
durch die Worte "im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten" ersetzt. 

6. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt: 
,,2. für die Aufnahme in die Fachschule für 

Gartenbau in Fürth oder in Landshut
Schönbrunn die erfolgreiche Abschluß
prüfung im Ausbildungsberuf Gärtner 
oder in einem verwandten Beruf," . 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 1 Buchst. a werden die 

Worte " Gemüsebau und" gestrichen; 
bb) es werden folgende neue Nummern 2 

und 3 eingefügt: 
,, 2. Fachschule für Gartenbau 

in Fürth 24 
3. Fachschule für Gartenbau 

in Landshut-Schönbrunn 24"; 
ce) die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4; 

in Nummer 4 (neu) wird die Zahl ,,33" 
durch die Zahl ,,30" ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird das Komma durch einen 
Punkt ersetzt und der nachfolgende Satzteil 
gestrichen. 

8. § 9 wird wie folgt geändert: . 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es werden folgende neue Nummern 2 
und 3 eingefügt: 
,,2. an der Fachschule für Gartenbau in 

Fürth die Stundentafel nach Anlage 5, 
3. an der Fachschule für Gartenbau in 

Landshut-Schönbrunn die Stunden
tafel nach Anlage 1," ; 

bb) die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4; 
in Nummer 4 (neu) wird "Anlage 5" 
durch "Anlage 6" ersetzt. 

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
,,1 Das an der Fachschule für Gartenbau und 
Weinbau oder an der Fachschule fur Garten
bau durchgeführte fachpraktische Semester 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3) umfaßt einen 
schulischen und einen fach praktischen Teil." 
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9. In § 11 Abs.2 Satz 3 werden nach dem Wort 
"Weinbau" die Worte "und an der Fachschule 
für Gartenbau" eingefügt. 

10. In § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 werden nach ,,3 ." die 
Worte "bei der Fachschule für Gartenbau so
wie" eingefügt. 

11. In § 20 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
" Fachschule " die Worte "für Gartenbau und 
Weinbau sowie der Fachschule für Milchwirt
schaft und Molkereiw~sen" eingefügt. 

12. In § 24 Abs. 7 Satz 1, § 25 Abs. 4 Satz 1 und § 26 
Abs.1 werden jeweils nach dem Wort "Wein
bau" die Worte "und an der Fachschule für 
Gartenbau" eingefügt. 

13. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es werden folgende neue Nummern 2 
und 3 eingefügt: 

,,2. an der Fachschule für Gartenbau in 
Fürth im Fachgebiet Produktions
gartenbau, Schwerpunkt Gemüse
bau zum Ende des dritten Semesters, 

3. an der Fachschule für Gartenbau in 
Landshut-Schönbrunn im Fachgebiet 
Produktionsgartenbau, Schwerpunkt 
Zierpflanzenbau beim zweisemestri
gen Studiengang zum Ende des zwei
ten Semesters, beim dreisemestrigen 
Studiengang zum Ende des dritten 
Semesters, "; 

bb) die bisherige Nummer 2 wird Num
mer4. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1.1 Buchst. b werden die 
Worte "oder Gemüsebau " gestrichen; 

bb) es werden folgende neue Nummern 2 
und 3 eingefügt: 

,,2 . Fachschule für Gartenbau in Fürth 

a) Technik und Bauen, 
b) Gemüsebau, 

c) Betriebswirtschaftslehre und 
Datenverarbeitung, 

d) Berufs- und Arbeitspädagogik, 

3. Fachschule für Gartenbau in Lands
hut-Schönbrunn 

a) Technik und Bauen, 
b) Zierpflanzenbau, 
c) Betriebswirtschaftslehre und 

Datenverarbeitung, 
d) Berufs- und Arbeitspädagogik, "; 

ce) die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4. 

c) In Absatz 4 Satz 2 werden "Nr. 1" durch 
"Nrn.1 bis 3" und "Nr. 2" durch "Nr. 4" er-
setzt. . 

14. In Anlage 1 werden nach dem Wort " Weinbau " 
die Worte" und Staatliche Fachschule für Gar
tenbau in Landshut-Schönbrunn" eingefügt. 

15. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte 
"Schwerpunkte Gemüsebau und Obstbau" 
durch die Worte "Schwerpunkt Obstbau" 
ersetzt. 

b) In Nummer 1.2.4 werden die Worte "Gemü
sebau oder" gestrichen. 

16. Als neue Anlage 5 wird die Anlage zu dieser 
Verordnung eingefügt. 

17 . Die bisherige Anlage 5 wird Anlage 6. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft . 

München, den 26. April 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Simon N ü s s e l, Staatsminister 
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2.1 

2.2 

2.3 
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Staatliche Fachschule für Gartenbau in Fürth 

. Stundentafel für das Fachgebiet Produktionsgartenbau 
- Schwerpunkt Gemüsebau -

Wochen- Schultage Wochen-
stunden stunden 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 

. Pflichtfächer 

Personale Bildung 

Berufs- und Arbeitspädagogik 3 1 3 

Rede- und Diskussionstechnik 1 - 1 

Gartenbauliche Erzeugung 

Bodenkunde und Pflanzen-
ernährung 2 - 2 

Botanik- und Pflanzen-
kenntnisse 2 3 2 

Pflanzenschutz 2 1 2 

Gemüsebau 8 8 8 

Wirtschaftslehre und Technik 

Betriebswirtschaftslehre und 
Datenverarbeitung 5 - 7 

Technik und Bauen 4 2 4 

Rechts- und Sozialkunde 3 - 3 

Marktwirtschaft und Agrqr-
politik 2 - -

Seminare und Übungen 2 - 2 

Mindestpflichtstunden 34 15 34 

Wahlfächer 
Naturschutz und Land-
schaftspflege - - 2 

Gemüseverarbei tung 1 - 1 

Sport 1 - 1 

"Anlage 5 
(zu § 9 Abs. 1) 

Wochenstunden 
1. und 3. Semester 
(ohne 2. Semester) 

6 

2 

4 

4 

4 

16 

12 

8 

6 

2 

4 

68 
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2038-3-4-9-1-K 

Verordnung 
zur Änderung der Assistentenprüfungsordnung I 

Vom 2. Mai 1990 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes erläßt das Baye
rische Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus im Einvernehmen mit dem Landespersonalaus
schuß folgende Verordnung: 

§ 1 

. Die Ordnung der Ersten Prüfung der Pädagogi
schen Assistenten - Assistentenprüfungsordnung I 
- AssPO I - (BayRS2038-3-4-9-1-K) wird wie 
folgt geändert : 

1. In § 3 wird das Wort " Vorprüfung " durch die 
Worte "Erster Prüfungsabschnitt" und das 
Wort "Hauptprüfung" durch die Worte "Zwei
ter Prüfungs abschnitt" ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert : 

a) In Nummer 1 werden die Worte "den Institu
ten zur Ausbildung Pädagogischer Assisten
ten (Institute)" durch die Worte "dem 
Staatsinstitut für die Ausbildung Pädagogi
scher Assistenten (Institut)" ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden die Worte "von den In
stituten" durch die Worte "vom Institut" er-
setzt. ' 

3. § 5 wird wie folgt geändert : 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Prüfungsausschuß" 

b) In Absatz 1 werden die Worte "An jedem In
stitut" durch die Worte "Am Institut" er
setzt. 

c) In Absatz 4 N r. 3 werden die Worte " der Vor
oder Hauptprüfung" durch die Worte "des 
Ersten oder Zweiten Prüfungsabschnitts" 
ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"l Zur Durchführung der mündlichen 
Prüfungen werden beim Institut für die Fä
cher gemäß § 10 Abs. 1 und 2 Prüfungskom
missionen gebildet. " 

b) In Satz 2 werden die Worte "oder der Fä
c4ergruppierung" gestrichen. 

5. § 7 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte "zur Vorprüfung" werden 
durch die Worte "zum Ersten Prüfungs
abschnitt" ersetzt ; 

bb) Nummer 2 wird folgender Satz 2 ange
fügt : 

"Die Teilnahme an den Ausbildungskur
. sen wird durch Scheine nachgewiesen. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte "zur Hauptprüfung" werden 
durch die Worte "zum Zweiten Prü
fungsabschnitt " ersetzt ; 

bb) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. das Bestehen des Ersten Prüfungs,.. 
abschnitts (§ 14 .t\bs. 1) ," ; 

cc) die Nummern 3 und 4 erhalten folgende 
Fassung: 

,, 3. die termingerechte, vollständige und 
ausreichende Anfertigung der 
schriftlichen Praktikumsarbei ten 
gemäß den amtlichen Praktikums
richtlinien, 

4. die regelmäßige Teilnahme an den 
pflich tmäßigen Lehrveranstaltun -
gen und Ausbildungskursen des In
stituts im dritten Unterrichtsjahr. 
Die Teilnahme an den Ausbildungs-

. kursen wird durch Scheine nachge
wiesen." ; 

dd) Nummer 5 wird folgender Satz 2 ange
fügt: 

"Von dieser Voraussetzung kann auf An
trag abgesehen werden, wenn der Be
werber die allgemeine oder die Fach
hochschulreife oder eine entsprechende 
Schulbildung nachweist ." 

c) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fas
sung: 

,, (6) Bewerber, die die Bedingungen für 
die Zulassung zum Ersten Prüfungs ab
schnitt nicht erfüllen, können noch einmal 
am nächstfolgenden Ersten Prüfungsab
schnitt teilnehmen, wenn sie bis dahin die 
Zulassungsvoraussetzungen erbringen; § 16 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(7) 1 Bewerber, die den Ersten Prüfungs
abschnitt nicht bestanden oder am Ersten 
Prüfungsabschnitt aus einem von ihnen 
nicht zu vertretenden wichtigen Grund (§ 17 
Abs. 2 und 3) nicht teilgenommen haben, 
können an einer Nachprüfung zu Beginn des 
nächstfolgenden Unterrichtsjahres teilneh
men. 2Für Bewerber, die an der Nachprü
fung nicht teilnehmen oder diese nicht be
stehen, gilt § 16 Abs. 1." 

d) In Absatz 8 werden die Worte "zur Haupt
prüfung" durch die Worte "zum Zweiten 
Prüfungs abschnitt" ersetzt. 
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6. § 8 erhält folgende Fassung: 

,, § 8 

Teile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und mündlichen Teil am Ende des ersten Unter
richtsjahres (Erster Prüfungsabschnitt) und 
aus einem schriftlichen und mündlichen Teil 
am Ende des dritten Unterrichtsjahres (Zwei
ter Prüfungsabschnitt). " 

7. § 9 Abs. 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Der schriftliche Teil des Ersten Prü
fungsabschnitts umfaßt je eine Klausurarbeit 
in den Fächern Schulpädagogik (didaktischer 
Teil), Pädagogik und Psychologie. 

(2) Der schriftliche Teil des Zweiten Prü
fungsabschnitts umfaßt je eine Klausurarbeit 
in den Fächern Pädagogik und Psychologie. 

(3) Die Arbeitszeit beträgt für die Klausur
arbeit in Schulpädagogik vier Stunden, für die 
übrigen Klausurarbeiten je drei Stunden. 

(4) In den Klausurarbeiten ist jeweils eine 
Aufgabe oder Aufgabengruppe zu bearbeiten. " 

8. Die §§ 10 und 11 erhalten folgende Fassung: 

,,§ 10 

Mündliche Prüfung 

(1) Der mündliche Teil des Ersten Prüfungs
abschnitts erstreckt sich auf den schulerziehe
rischen und schulkundlichen Teil des Fachs 
Schulpädagogik. 

(2) Die vier mündlichen Teile des Zweiten 
Prüfungsabschnitts erstrecken sich auf fol
gende Fächer: 

1. die Assistententätigkeit im Deutschunter
richt (1. bis 9. Jahrgangsstufe), 

2. die Assistententätigkeit im Mathematik
unterricht (1. bis 9. Jahrgangsstufe) , 

3. die Assistententätigkeit im Sachunterricht 
\ sowie bei sonstigen Veranstaltungen (1. bis 

9. Jahrgangsstufe), 

4. die Assistententätigkeit im Grundlegenden 
, Unterricht. 

(3) 1 Die mündlichen Prüfungs teile werden 
für jeden Prüfungsteilnehmer einzeln abge
nommen und dauern je Prüfungsteil20 Minu
ten; geringfügige Abweichungen sind zulässig. 
2Die mündlichen Prüfungsteile des Zweiten 
Prüfungsabschnitts sollen unter Beachtung 

, des § ,6 Satz 2 nach Möglichkeit zu zwei Prü
fungsterminen zusammengefaßt werden. 

§11 

Anforderungen in den Prüfungsfächern 

(1) Die Prüfung im Fach Schulpädagogik er-
streckt sich -

1. im schulkundlichen Teil auf Schulgesetze 
und amtliche Bestimmungen von grundle-
gender Bedeutung, ' 

2. im didaktischen Teil auf die Kenntnis der 
wesentlichen Ziele, Verfahren und Grund
sätze des Unterrichts unter besonderer Be
rücksichtigung der Erfolgssicherung und 
des Einsatzes von Medien, 

3. im schulerzieherischen TeiL auf die Einsicht 
in die Bedeutung der Beziehungen zwischen 
den Klassen- und Gruppenmitgliedern für ' 
das schulische Arbeiten sowie in Probleme 
der Führung einer Schülergruppe. 

(2) Der Erste Prüfungs abschnitt im Fach 
Pädagogik erstreckt sich auf Schwerpunkte 
aus der Geschichte der Pädagogik, auf die maß
geblichen Bedingungen der Erziehung in der 
Schule sowie auf die Kenntnis und Bewertung 
von Erziehungszielen. 

(3) Der Zweite Prüfungsabschnitt im Fach 
Pädagogik erstreckt sich auf die Kenntnis von 
Erziehungsstilen und Erziehungsmaßnahmen 
sowie auf die Auseinandersetzung mit schuli
schen Gegenwartsfragen und schulischen Lö
sungsmöglichkei ten. 

(4) Der Erste Prüfungs abschnitt im Fach 
Psychologie erstreckt sich auf die Kenntnis der 
Grundtatsachen der menschlichen Entwick
lung und der Kinder- und Jugendpsychologie 
sowie auf Grundkenntnisse psychologischer 
Datengewinnung. 

(5) Der Zweite Prüfungsabschnitt im Fach 
Psychologie erstreckt sich auf die Kenntnis von 
Lerntheorien und der wesentlichen Bedingun
gen des Lernens. 

(6) Hinsichtlich der Assistententätigkeit in 
den Unterrichtsfächern (§ 10 Abs. 2) wird die 
Einsicht in die sachtheoretischen und unter
richtlichen Eigentümlichkeiten der betreffen
den Fächer geprüft, und zwar unter besonderer 
Berücksichtigung des Einsatzes Pädagogischer 
Assistenten, vor allem in den Bereichen Er
folgssicherung und Einsatz von Medien. " 

9. § 13 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Bei der Berechnung der Gesamtprü
fungsnote zählt die Bewertung der Leistungen 
in 

der Klausurarbeit Schulpädagogik zweifach, 

den beiden Klausurarbeiten 
Pädagogik 

den beiden Klausurarbeiten 
Psychologie 

den mündlichen Prüfungen des 
Ersten und des Zweiten Prüfungs-

je einfach, 

je einfach, 

abschnitts je einfach. 

(2) Der Teiler für die Berechnung der Ge
samtprüfungsnote beträgt elf. " 

10. § 14 erhält folgende Fassung: 

,,§ 14 

Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Den Ersten Prütungsabschnitt hat nicht 
bestanden, wer zweimal die Einzelnote "man
gelhaft" oder schlechter oder einmal in einer 
Klausurarbeit die Einzelnote "ungenügend" 
erhalten hat. 
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(2) Die Prüfung hat nicht bestanden, wer 

1. eine G~samtprüfungsnote von 4,51 oder 
schlechter oder 

2. in den Klausurarbeiten unter Beachtung 
von § 13 Abs.1 einen Notendurchschnitt von 
5,0 oder schlechter oder 

. 3. zweimal die Einzelnote "ungenügend" oder 

4. einmal die Einzelnote "ungenügend" und 
dreimal die Einzelnote "mangelhaft" oder 

5. viermal die Einzelnote "mangelhaft" 

erhalten hat. " 

11. § 15 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 w~rd wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 Satz 2 wird das Wort 
"drei" durch das Wort "zwei" ersetzt. 

bb) Nummer 6 Satz 2 'erhält folgende Fas
sung: 

"Sie ist die Durchschnittsnote aus den 
Noten für je eine schriftliche Arbeit 
(Comprehension) und je eine mündliche 
Sprachprüfung aus dem ersten und drit
ten Unterrichtsjahr. " 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Wer den Ersten Prüfungsabschnitt 
oder die Prüfung nicht bestanden hat, erhält 
darüber eine Bescheinigung, aus der die Be
wertung der Prüfungsleistungen hervor
geht." 

12. § 16 erhält folgende Fassung: 

,,§ 16 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer;,die den Ersten Prü
fungsabschnitt nicht bestanden haben oder de
ren Erster Prüfungs abschnitt als nicht bestan
den gilt, können ihn im Rahmen des nächsten 
allgemeinen Ersten Prüfungs abschnitts nach 
Wiederholung des ersten Unterrichtsjahres 
einmal wiederholen. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung auf 
Grund ihrer Leistungen im Zweiten Prüfungs
abschnitt oder unter Einbeziehung dieser Lei
stungen nicht bestanden haben, oder deren 
Zweiter Prüfungsabschnitt als nicht bestanden 
gilt, können diesen im Rahmen des nächsten 
allgemeinen Zweiten Prüfungsabschnitts nach 
Wiederholung des dritten Unterrichtsjahres 
einmal wiederholen. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann bei amts
ärztlich nachgewiesener Verhinderung durch 
Erkrankung und in besonders gelagerten Aus
nahmefällen auf Antrag Verlängerung der in 
den Absä tzen 1 und 2 festgelegten Frist bewilli -
gen. 

(4) Der betreffende Prüfungsabschnitt ist 
im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(5) ~Der Erste und der Zweite Prüfungsab
schnitt können zur Verbesserung des Ergebnis
ses im Rahmen des nächsten allgemeinen Er
sten oder Zweiten Prüfungs abschnitts frei-

willig wiederholt werden. 2Der Prüfungsteil
nehmer hat die Wahl, welches Prüfungsergeb
nis er gelten lassen will. 3Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die 
Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgeleg
ten Prüfung ergeben, unberührt. 4Hat der Prü
fungsteilnehmer innerhalb eines Monats nach 
Mitteilung des Ergebnisses der Wiederholungs
prüfung keine Wahl getroffen, so gilt das bes
sere Prüfungsergebnis als gewählt. 5Ein Prü
fungszeugnis ist nach der Wiederholung des 
Zweiten Prüfungsabschnitts nur auszuhändi
gen, wenn der Prüfungsteilnehmer ein früher 
erteiltes Zeugnis zurückgibt. 6 Auf diesem wird 
sodann vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses vermerkt, daß und zu welchem Termin 
die Prüfung wiederholt wurde. 

(6) Der Antrag auf Zulassung zurWiederho
lungsprüfung ist beim Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses einzureichen, und zwar: 

1. ein Antrag nach Absatz 1 innerhalb einer 
Ausschlußfrist von vier Wochen nach Eröff
nung des Prüfungsergebnisses, 

2. ein Antrag nach Absatz 2 innerhalb einer 
Ausschlußfrist von vier Wochen nach Aus
händigung der Bescheinigung nach § 15 
Abs.2, ' 

3. ein Antrag gemäß Absatz 5 bis spätestens 
1. April des folgenden Jahres. " 

13. § 17 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,, (1) lTritt ein Prüfungsteilnehmer nach der 
Zulassung und vor Beginn des Ersten oder 
Zweiten Prüfungsabschnitts zurück oder 
kommt er der Aufforderung zur Prüfungsable
gung nicht nach, so gilt der Erste Prüfungs ab
schnitt oder die Prüfung als abgelegt und nicht 
bestanden. 2Dies gilt nicht, wenn der Prüfungs
teilnehmer aus Gründen, die er nicht zu vertre
ten hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Be
ginn des Ersten oder Zweiten Prüfungsab
schnitts ausGründen, die er nicht zu vertreten 
hat, die Prüfung nicht oder nur zum Teil able
gen, so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer im Ersten Prü
fungsabschnitt noch nicht % der Prüfungs
leistungen (§ 13 Abs. 1) erbracht, so gilt der 
Erste Prüfungsabschnitt als nicht abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer im Zweiten 
Prüfungsabschnitt noch nicht 416 der Prü
fungsleistungen (§ 13 Abs. 1) erbracht, so gilt 
der Zweite Prüfungsabschilitt als nicht ab
gelegt. 

3. Hat der Prüfungsteilnehmer die jeweiligen ' 
Mindestleistungen erbracht, so gilt der Prü
fungsabschnitt als abgelegt; die fehlenden 
Prüfungsteile sind nachzuholen. " 

14. § 19 erhält folgende Fassung: 

,,§ 19 

Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung 

Soweit in dieser Prüfungsordnung Regelun
gen nicht getroffen sind, gelten die Bestimmun-
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gen der Allgemeinen Prüfungsordnung (BayRS 
2030-2-10-F) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend." . 

§ 2 

lDiese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft. 2Sie gilt erstmals für die Durchführung des 
Ersten Prüfungs abschnitts im Jahr 1991, des Zwei
ten Prüfungs abschnitts im Jahr 1993 . 

München, den 2. Mai 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Uriterricht und Kultus 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

2210-8-2-2-WK 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Hochschulvergabeverordnung 

Vom 17. Mai 1990 

Auf Grund von Art. 4 Abs.1, Art. 6 Abs. 2 und 3, 
Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 9 und 11 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags über 
die Vergabe von Studienplätzen vom 19. Februar 
1988 (GVBl S. 18, BayRS 2210-8-2-WK) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Vergabe von Studien
plätzen durch die Hochschulen (Hochschulverga
beverordnung - HSchVV) vom 9. Mai 1986 (GVBl 
S.66, BayRS 2210-8-2-2-WK), zuletzt geändert 
durch § 8 der Verordnung vom 14. Juni 1989 (GVBl 
S. 218), wird wie folgt geändert : 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 4. 

c) Der bisherige Satz 7 wird Satz 5 und erhält 
folgende Fassung: 

,,5Die Durchschnittsnote ist von der Hoch
schule zu berechnen, soweit nicht das Zeugnis 
der Fachhochschulreife die Durchsch~itts
note ausweist." 

2. Anlage 1 erhält die Fassung der Anlage zu dieser 
Verordnung. 

§ 2 

1 Für die Vergabe von Studienplätzen an deutsche 
Bewerber mit einer in der Deutschen Demokrati
schen Republik erworbenen Hochschulzugangs-

berechtigung wird im Rahmen eines örtlichen und 
landesweiten Auswahlverfahrens eine Sonder
quote gebildet, die auch im landesweiten Auswahl
verfahren auf die einzelne Hochschule bezogen ist. 
2Die Zahl der Studienplätze in der Sonderquote 
entspricht dem Anteil der deutschen Bewerber mit 
einer in der Deutschen Demokratischen Republik 
erworbenen Hochschulzugangsberechtigung an 
der Gesamtzahl der Bewerber. 3Die Sonderquote 
ist auf höchstens 10 v.H. der für Studienanfänger 
festgesetzten Zulassungszahl begrenzt. 4Die Ver
gabe der Studienplätze in der Sonderquote erfolgt 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Sqtz 1 HSch VV in ent
sprechender Anwendung der Bestimmungen über 
die Auswahl nach dem Grad der Qualifikation, 
über die Auswahl nach Wartezeit und über die Aus
wahl nach Wartezeit unter Berücksichtigung des 
Grades der Qualifikation. 

§ 3 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1990 in Kraft. 
2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 1990/91. 3§ 2 gilt für das Studien
jahr 1990/91. 

München, den 17. Mai 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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Anlage 1 
Vergabeverfahren für Studienanfänger nach § 1 

a) Studiengänge an Universitäten (ohne Fachhochschulstudiengänge) 

Uni vers i tä ten 

~ to to ~trl ~ 1-3 '1:J :;d ~ . Sl> ~ ~: ::!. C! Sl> ct> 
~: Ul ()"Q ()"Q S g Sl> ::s ~ 

Ul ct> '"1 
Ul '"1 N 
ö' ö' ct> ö'::S (") Sl> ::s ö' 

Studiengang ~ ct> ~ ct>()"Q ::r §: ~ Ul 
~ 

'"1 '"1 .... '"1 ct> ct> ö' '"1 
()"Q ()"Q ::r ()"Q7 ::s (") ~ ()"Q ::r '"1 

ct> ()"Q 
::s 

Betriebswirtschaft 
Magister, Nebenfach 2 *) 
Biochemie 
Diplom 4 *) 4 *) 
Biologie 
Lehrämter 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 
Buch- und Bibliothekskunde 
Magister 4 *) 
Chemie -

Diplom/Lehrämter 2 *) 
Didaktik der Grundschule, 
Lehramt an Grundschulen 2 2 *) 2 2 2 *) 
Didaktik der Grundschule, 
Lehramt an Sonderschulen 4 *) 4 *) 
Elektrotechnik 
Diplom 2 *) 

Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft 
Lehramt an beruflichen Schulen 4 *) 
Gartenbauwissenschaft 
Diplom 4 *) 
Geoökologie 
Diplom 4 *) 
Germanistik 
Magister, Lehrämter 2 
Informatik 
Aufbaustudium 4 *) 
Journalistik 
Diplom 4 *) 
Kunstgeschich te 
Magister 2 2 *) 
Landespflege 
Diplom 4 *) 
Physik 
Diplom 2 *) 
Rechtswissenschaft 
Staatsexamen 2 *) 2 *) 2 
Schul psychologie 
Erwei terungsstudium 2 *) 
Sportökonomie 
Diplom 4 *) 
Theaterwissenschaft 
Magister 4 4 *) 
Wirtschaftsinformatik 
Diplom 4 *) 

Wirtschaftspädagogik 
Diplom 4 4 
Wirtschaftswissenschaften 
Lehramt an GY)TInasien 2 
Zeitungswissenschaft 
Magister 4 *) 

*) Studienanfänger werden nur im Wintersemester zugelassen 
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b) Fachhochschulstudiengänge 

Hochschulen 
'"%j 
::r: 
~ 

00 
Studiengang '" 0" 

~ ., 
00 

Architektur 3 

Bauingenieurwesen 1 

Betriebswirtschaft 
- ohne Studienrichtung Tourismus - 3 

Betriebswirtschaft 
- Studienrichtung Tourismus -

Biotechnologie 

Druckereitechnik 

Elektrotechnik 1 

Fahrzeugtechnik 

Feinwerktechnik 

Forstwirtschaft 

Gartenbau 

Holztechnik 

Informatik 3 

Kunststoff technik 

Landespflege 

Maschinenbau 1 

Mathematik 

Mikrosystemtechnik 

Pnysikalische Technik 

Produktionstechnik 

Sozialwesen 

Technische Chemie 

Verfahrenstechnik 

Verfahrenstechnik 
- Papier - Kunststoff-

Versorgungstechnik 

Werkstoff technik 

Wirtschaftsingenieurwesen 
- grundständiges Studium -

Erläuterungen: 
1 = landesweites Verteilungsverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 1 
2 = örtliches Verteilungsverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 2 
3 = landesweites Auswahlverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 3 
4 = örtliches Auswahlverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 4 

'"%j 
::r: 
0 
0 
0" 
~ ., 

00 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

'"%j '"%j '"%j '"%j '"%j 
::r: ::r: ::r: ::r: ::r: 
~ t"' ~ Z ~ 
(!) ll' ~: ~: (!) 

S ::l 00 ::l 
., 

Po ::l (!) 
'0 n ::l '" ::r 0" ..... ::r (!) '" (!) (!) 0" ::l ~ ::l 

., 
~ ..... 00 ., 

00 

3 3 3 

1 1 1 

3 3 3 3 3 

4 4 

4 

1 1 1 1 1 

4 

3 3 

3 3 3 

1 1 1 1 1 

4 

4 

4 

1 1 1 1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

'"%j ~~ 
(f)'"%j td~ ::r: g.::r: ll' ::l ..... S ..... 

~ ::r ~~ O"Cii 0 (!) 

'" ::l (!) ., ..... ., ., '" (!) '" ::l N 00::'.: ::l ..... >-+>0" (!) ll': ::r '0 ~ ~ ..... (!) ::r ~., ..... 
S ll' 00 

I ::l 

3 

1 

3 3 
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4 

4 

4 

3 3 

4 
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1 

4 

1 1 

3 3 
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753-1-8-1 

Verordnung 
über den Hochwassernachrichtendienst 

. (HNDV) 

Vom 23. Mai 1990 

Auf Grund des Art. 67 des Bayerischen Wasser
gesetzes - BayWG - (BayRS 753-1-1) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Zweck und Inhalt 
des Hochwassernachrichtendienstes 

(1) IDer Hochwassernachrichtendienst dient 
der Abwehr von Wasser- und Eisgefahr. 2 Er umfaßt 

1. das Sammeln von Beobachtungen der Nieder
schläge, Wasserstände, Abflüsse, Eiserscheinun
gen und von anderen Beobachtungswerten, mit 
denen Hochwassernachrichten verbessert wer
den können, 

2. das Auswerten dieser Beobachtungen zu Hoch
wassernachrichten und -berichten und 

3. die Weitergabe der Hochwassernachrichten und 
-berichte nach Hochwassernachrichtenplänen. 

(2) IHochwassermeldungen und -nachrichten 
werden nach überörtlichen und örtlichen Hoch
wassernachrichtenplänen verbreitet. 2Die überört
lichen Hochwassernachrichtenpläne dienen dazu, 
das Landesamt für Wasserwirtschaft, die Haupt
meidesteIlen, das Staatsministerium des Innern 
und die Regierungen über die Hochwasserlage zu 
unterrichten. 3Nach den örtlichen Hochwasser
nachrichtenplänen werden die Meldestellen (§ 6) 
und Empfänger (§ 7) verständigt. 

(3) IHochwassernachrichten, die nach örtlichen 
Hochwassernachrichtenplänen verbreitet werden, 
enthalten regelmäßig den letztbekannten Wasser
stand am zugehörigen Pegel mit Angabe der Uhr
zeit, ferner eine Vorhersage, wenn das in einem 
Hochwassernachrichtenplan vorgesehen ist. 21st 
eine Vorhersage nicht möglich, wird statt dessen 
die Tendenz angegeben. 3Vorhersagen beruhen auf 
Schätzungen; ihre Genauigkeit ist deshalb be
schränkt. 

§ 2 

Bereich 
des Hochwassernachrichtendienstes 

(1) Hochwassernachrichten werden durchgege
ben 

1. im bayerischen Donaugebiet für die Gewässer 

Donau, 
Iller, 
Wörnitz, 
Lech mit Wertach, 
Paar, 
Altmühl, 
Naab mit Schwarzach und Vils, 

Regen, 
Isar mit Loisach, Ammer, Amper, 
Vils (Niederbayern), 
Inn mit Mangfall, Isen, Tiroler Achen, Alz, Salz

ach mit Saalach, Rott, 

2. im bayerischen Maingebiet für die Gewässer 

Main mit Weißem und Rotem Main, 
Rodach, 
Itz, 
Baunach, 
Regnitz mit Rednitz, Pegnitz, Wiesent und Aisch, 
Fränkische Saale mit Sinn und Streu. 

(2) Die Durchgabe von Hochwassernachrichten 
für weitere Gewässer kann in örtlichen Hochwas
sernachrichtenplänen geregelt werden, wenn das 
zur Abwehr von Wasser- und Eisgefahr erforderlich 
und eine rechtzeitige Benachrichtigung möglich ist. 

§ 3 

Teilnehmer 
am Hochwassernachrichtendienst 

Teilnehmer am Hochwassernachrichtendienst 
ist, wer als eine der nachgenannten Stellen oder 
Personen in einem Hochwassernachrichtenplan . 

. aufgeführt ist: 

1. das Landesamt für Wasserwirtschaft (§ 4), 
2. die Hauptrneidestellen mit den Beobachtern (§ 5), 
3. die Meldestellen (§ 6), 
4. die Empfänger (§ 7) . 

§4 

Landesamt für Wasserwirtschaft 

(1) Das Landesamt für Wasserwirtschaft leitet 
den Hochwassernachrichtendienst. 

(2) Es hat insbesondere 

1. die überörtlichen Hochwassernachrichtenpläne 
aufzustellen und fortzuführen , 

2. Vorhersagemethoden weiterzuentwickeln, 
3. Hochwasserberichte zu verbreiten, 
4 . den Vollzug der überörtlichen Hochwassernach

richten pläne und die Aufstellung und Fortfüh
rung der örtlichen Hochwassernachrichtenpläne 
zu beaufsichtigen, 

5. Meldeübungen bei Bedarf durchzuführen. 

§ 5 

Hauptrneidestellen 

(1) IHauptmeldestellen sind die Wasserwirt
schaftsämter. 2Das Landesamt für Wasserwirtschaft 
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kann Gemeinden; Unternehmern von Wasserbenut
zungsanlagen, an den Bundeswasserstraßen im 
Einvernehmen mit der Bundeswasserstraßenver
waltung auch Dienststellen dieser Verwaltung, 
Aufgaben einer Hauptmeldestelle übertragen. 

(2) Die Hauptmeldestellen haben insbesondere 

1. soweit sie Behörden der Wasserwirtschafts- oder 
Bundeswasserstraßenverwaltung sind, die örtli
chen Hochwassernachrichtenpläne für sich, die 
ihnen unterstellten Dienststellen und ihre Beob
achter aufzustellen und fortzuführen; die örtli
chen Hochwassernachrichtenpläne für die übri
gen Teilnehmer sind von den Wasserwirtschafts
ämtern im Benehmen mit den Hauptmelde- und 
Meldestellen aufzustellen und fortzuführen, 

2. ihre Beobachter nach den Hochwassernachrich
tenplänen anzuweisen, 

3. die eingehenden Meldungen auszuwerten und 
als Hochwassernachrichten (§ 1 Abs. 3) nach den 
örtlichen Hochwassernachrichtenplänen zu ver
breiten, 

4. nach den überörtlichen Hochwassernachrich
tenplänen zu melden, 

5. den Vollzug der von ihnen - auch für den Bereich 
anderer Hauptmeldestellen - herausgegebenen 
örtlichen Hochwassernachrichtenplänen zu be
aufsichtigen. 

§ 6 

Meldestellen 

(1) 1 Meldestellen sind die Kreisverwaltungs
behörden; kreisangehörige Gemeinden können 
von den Landratsämtern zu Meldestellen nach 
den örtlichen Hochwassernachrichtenplänen be
stimmt werden, wenn dadurch Hochwasser
nachrichten schneller oder sicherer verbreitet 
werden können. 2 Aus denselben Gründen kann 
Meldestellen in den örtlichen Hochwassernach
richtenplänen die Weitergabe von Hochwasser
nachrichten an Teilnehmer außerhalb ihres Zu
ständigkeitsbereichs zugewiesen werden. 

(2) 1 Die Meldestellen haben eingegangene 
Hochwassernachrichten nach den örtlichen 
Hochwassernachrichtenplänen unverändert 
weiterzugeben. 2Kann die Nachricht an einen 
Empfänger nicht über die im örtlichen Hochwas
sernachrichtenplan angegebenen Fernsprechan
schlüsse übermittelt werden, so ist die erste 
Nachricht über ein anlaufendes Hochwasser auf 
andere geeignete Weise, z. B. mit Telefax, Tele
gramm oder durch Boten weiterzuleiten. 3Für 
weitere Nachrichten gilt das nur dann, wenn alle 
angegebenen Fernsprechanschlüsse gestört sind 
und Gefahr im Verzug ist. 

§ 7 

Empfänger 

1 Empfänger für Hochwassernachrichten sind 
die Gemeinden. 2Unternehmer von besonders 
gefährdeten Anlagen können als Empfänger in 
Hochwassernachrichtenplänen aufgeführt wer
den, wenn sie über einen Fernsprechanschluß 
verfügen und an der Gefahrenabwehr ein öffent
liches Interesse besteht. 

§ 8 

Verpflichtungen der Gemeinden 

Die am Hochwassernachrichtendienst teilneh
menden Cemeinden haben neben ihren Pflichten 
nach §§ 6 und 10 

1. eingegangene Nachrichten über Hochwasserge
fahr im betroffenen Gemeindegebiet, insbeson
dere an Besitzer gefährdeter Gebäude und Anla
gen und an Einrichtungen, die Aufgaben der öf
fentlichen Hilfe zu erfüllen haben, unverzüglich 
bekanntzugeben, 

2. für die Bekanntgabe der Nachrichten einen Mel
deplan aufzustellen und fortzuführen und ihn 
dem Wasserwirtschaftsamt, kreis angehörige Ge
meinden auch dem Landratsamt, zur Kenntnis 
zugeben, 

3. die Beobachter von den für sie bestimmten 
Durchsagen der Hauptmelde- und Meldestelle 
unverzü&lich zu verständigen, 

4. auf Anforderung der Hauptmeldestelle den Be
obachtern die Benutzung eines Fernsprech- oder 
Telefaxanschlusses zur jederzeitigen Durchgabe 
von Hochwassermeldungen zu ermöglichen, 

5. nach Verpflichtung durch die nach Art. 75 Abs.1 
BayWG zuständige Behörde geeignete Personen 
als Beobachter zur Verfügung zu stellen. 

§ 9 

Verpflichtung Dritter zur Teilnahme 
am Hochwassernachrichtendienst 

(1) 1 Unternehmer von Wasserbenutzungsanla
gen und sonstigen Anlagen in oder an Gewässern 
können durch die nach Art. 75 Abs.1 BayWG zu
ständige Behörde verpflichtet werden, mit ihren 
Bediensteten und ihren dafür geeigneten Sachmit
teIn im Hochwassernachrichtendienst mitzuwir
ken. 2Ihre Verpflichtungen bestimmen sich, soweit 
im Verpflichtungsbescheid keine Regelungen ge
troffen wurden, nach § 10, dem örtlichen Hochwas
sernachrichtenplan und § 5 oder § 6. 

(2) Bürgerlich-rechtliche Vereinbarungen und 
Verpflichtungen auf Grund anderer öffentlich
rechtlicher Vorschriften zur Teilnahme am Hoch..: 
wassernachrichtendienst bleiben unberührt. 

§ 10 

Gemeinsame Verpflichtungen der Teilnehmer 

Die Teilnehmer am Hochwassernachrichten
dienst (§ 3) haben 

1. insbesondere durch Bereitstellen geeigneten 
Personals und den Erlaß von Betriebsvorschrif
ten sicherzustellen, daß im Bedarfsfall der Hoch
wassernachrichtendienst durchgeführt werden 
kann, 

2. andere Teilnehmer, die als Hauptmelde- und 
Meldestellen tätig sind, über Änderungen der 
Anschrift oder der Rufnummern der im örtlichen 
Hochwassernachrichtenplan angegebenen Fern
meldeanschlüsse unverzüglich zu unterrichten, 
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3. andere Teilnehmer bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben zu unterstützen, insbesondere in Notfäl
len Nachrichtenverbindungen zur Verfügung zu 
stellen oder die Aufgaben anderer Teilnehmer 
ganz oder teilweise zu übernehmen, 

4. nach Anforderung der HauptrneIdestelle oder 
Meldestelle einzelne Nachrichten an andere Teil
nehmer auf geeignete Weise, insbesondere durch 
Boten weiterzuleiten, wenn die im örtlichen 
Hochwassernachrichtenplan vorgesehenen Mel
dewege gestört sind, 

5. an Meldeübungen teilzunehmen. 

§11 

Bekanntmachung 

Amtliche Hochwasserberichte und -nachrichten 
(§ 4 Abs. 2 Nr.3 , § 5 Abs. 2 Nr. 3) dürfen von Rund
funk , Presse oder Dritten nur mit Quellenangabe 
unter deutlicher Abgrenzung von sonstigen Mittei
lungen über Hochwasser bekanntgegeben werden. 

§ 12 

Eissprengung 

Unbeschadet anderer Vorschriften darf Eis nur 
gesprengt werden, wenn der Veranlasser das vorher 
der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasser
wirtschaftsamt - an Bundeswasserstraßen auch 
dem Wasser- und Schiffahrtsamt - gemeldet hat. 

§ 13 

Ordnungswidrigkei ten 

(1) Nach Art. 95 Abs. 1 Nr.3 Buchst. h BayWG 
kann mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig der Meldepflicht nach § 12 nicht nachkommt. 

(2) Nach Art. 95 Abs. 1 Nr.3 Buchst. hund Nr.5 
Buchst. c BayWG kann mit Geldbuße bis zu zehn
tausend Deutsche Mark belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig den in einem vollziehbaren 
Bescheid nach § 9 Abs. 1 auferlegten Verpflichtun
gen zuwiderhandelt, sofern der Bescheid ausdrück
lich auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1990 in Kraft. 

München, den 23 . Mai 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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230-1-7-U 

Bekanntmachung 
über die Verbindlicher klärung 

der Zweiten Änderung des Regionalplans 
der Region München (14) 

Teil 1- Ziele zum Kiesabbau 

Vom 30. April 1990 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 7 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes -
BayLplG - (BayRS 230-1-U) hat das Bayerische 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen im EinvernehIl}en mit den übrigen 
Staatsministerien die Zweite Anderung des Regio
nalplans der Region München, Teil 1 - Ziele zum 
Kiesabbau (Bekanntmachung über die Verbind
licherklärung des Regionalplans vom 20. Januar 
1987, GVBl S.27, und der Ersten Änderung vom 
8. Dezember 1988, GVBl S. 501) für verbindlich er
klärt. 

Teil 1 der Zweiten Änderung betrifft die Vorrang
und Vorbehaltsflächen für die Gewinnung von Kies 
und Sand in der Stadt Ebersberg sowie in den Ge
meinden Marzling, Aying, Aschheim, Planegg und 
Finsing (Ziel B IV 6.4.1,6.5.1 und 6.6.1). 

Die Änderung des Regionalplans ist bei der Lan
deshauptstadt München sowie bei den Landrats
ämtern Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Für
stenfeldbruck, Landsberg a . Lech, München und 
Stp.;rnberg zur Einsichtnahme für jedermann ab 
1. Juni 1990 ausgelegt . Die Auslegungszeiten rich
ten sich nach den jeweils festgelegten Zeiten für 
den Parteiverkehr. 

Diese Änderung tritt am 1. Juni 1990 in Kraft. 

München, den 30. April 1990 

Bayerisches Staats ministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred D i c k, Staatsminister 
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